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Karte 1

I. Allgemeine Grundrechtslehren

Arten und Funktionen der Grundrechte

Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte stellen die vom Staat dem Bürger gegenüber zu ge-
währenden Individualrechte dar. Sie begrenzen die Ausübung der staatlichen Macht und schaffen 
dem Bürger eine staatlich geschützte Individualsphäre.
Die Grundrechte sind damit Rechte des Individuums, die den Staat verpflichten. Sie verlangen dem 
Staat Rechtfertigung ab und liegen ihm insofern voraus.
Sie sind nicht nur reine Programmsätze, sondern binden über Art. 1 III GG die Gesetzgebung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Welche weiteren Arten von Grundrechten gibt es neben den Grundrechten des Grundgeset-
zes?



ANTWORT KARTE 1

Neben den grundgesetzlich geregelten Grundrechten bestehen noch die internationalen Grund-
rechte, die Grundrechte der Landesverfassungen und die sonstigen natürlichen überpositiven Men-
schenrechte.

1. Die internationalen Grundrechte
Die internationalen Grundrechte ergeben sich aus einer Vielzahl internationaler Verträge, darunter 
die Europäische Menschenrechtskonvention, vgl. auch Art. 6 EUV, Europäische Sozialcharta und 
die Grundrechtscharta von Nizza, die durch den Vertrag von Lissabon verbindlich wurde, vgl. Art. 6 
EUV.
Diese Verträge enthalten Normierungen, die den Grundrechten des Grundgesetzes teils entspre-
chen, teils aber auch hinter diesen zurückbleiben oder über diese hinausgehen.

2. Die Grundrechte der Landesverfassungen
Die Landesverfassungen bspw. der Bundesländer Bayern, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland enthalten wie das Grundgesetz einen ausführlichen Grundrechtskatalog. Dieser 
Grundrechtskatalog hat aber nur Bedeutung innerhalb des jeweiligen Bundeslandes.

3. Die natürlichen überpositiven Menschenrechte
Neben den Grundrechten bestehen nach der naturrechtlichen Vorstellung noch höherrangige natür-
liche Menschenrechte. Diese sollen über den Grundrechten stehen, damit also den Charakter der 
Grundrechte prägen.
Das Grundgesetz hat aber seine Grundrechte positiv anerkannt und nur an diese die öffentliche Ge-
walt gebunden. Die überpositiven Menschenrechte sind damit kein Maßstab, an dem die öffentliche 
Gewalt zu messen ist.

hemmer-Methode: Das BVerfG kann bei der Überprüfung der Vereinbarkeit von Akten der öffentlichen 
Gewalt mit der Verfassung nur auf die Grundrechte des Grundgesetzes zurückgreifen. Alle anderen 
Grundrechte bleiben dabei außer Betracht, denn diese stehen mit den Grundrechten des Grundgesetzes 
nicht auf einer Stufe. Sie können aber im Wege der systematischen Auslegung herangezogen werden. 
So stehen die Grundrechte aus der EMRK auf der Stufe des einfachen Rechts und müssen als solche 
von den einfachen Gerichten berücksichtigt werden. Werden sie dort völlig außer Acht gelassen, kann 
eine Verfassungsbeschwerde zwar nicht auf die Verletzung der EMRK, wohl aber auf die Verletzung 
des Justizgewährungsanspruchs aus dem Grundgesetz gestützt werden, Art. 2 I GG.



Karte 2

I. Allgemeine Grundrechtslehren

Arten und Funktionen der Grundrechte

Die Grundrechte lassen sich von ihrer Zielrichtung her in drei verschiedene Arten einteilen: Frei-
heitsgrundrechte, Gleichheitsgrundrechte und Teilhaberechte.
Die Freiheitsgrundrechte zielen primär auf ein staatliches Unterlassen ab und sollen dem Grund-
rechtsinhaber einen Freiraum gegen staatliche Einwirkungen sichern.
Die Gleichheitsrechte dagegen richten sich auf ein relatives staatliches Verhalten und bewirken, 
dass der Staat in vergleichbaren Konstellationen auch gleichartig handelt.
Die Teilhaberechte geben dem Bürger einen Einfluss auf das staatliche Handeln.

Welche drei klassischen Hauptfunktionen kommen den Grundrechten zu?



ANTWORT KARTE 2

Die historische Sicht über die Funktion der Grundrechte ist durch den jeweiligen Zustand des Ein-
zelnen gegenüber dem Staat gekennzeichnet. Man unterscheidet dabei zwischen dem status nega-
tivus, dem status positivus und dem status activus (s. Hemmer/Wüst, StaatsR I, Rn. 99).
• Der status negativus bezeichnet den Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit vom Staat 

hat, d.h. sein individuelles Leben ohne Einfluss des Staates frei gestalten kann. Die Grund-
rechte dienen in diesem Bereich also als Abwehrrechte gegenüber staatlichen Eingriffen. Sie 
haben Eingriffe in die Freiheit des Bürgers und dessen Eigentum abzuwehren.

• Der status positivus dagegen ist der Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit nicht ohne 
den Staat haben kann. Er ist in diesem Bereich für die Schaffung und Erhaltung seiner freien 
Existenz auf staatliche Vorkehrungen angewiesen. Hier dienen die Grundrechte also als An-
spruchs-, Forderungs-, Leistungs-, Teilhabe- und Verfahrensrechte. Der status positivus wird 
weiter unterteilt in die derivativen (d.h. auf vorhandene staatliche Vorkehrungen bezogene) 
Rechte und die originären (d.h. auf die Schaffung von staatlichen Vorkehrungen gerichtete) 
Rechte.

• Der status activus dagegen bezeichnet den Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit im 
und für den Staat betätigt. Der status activus wird durch die staatsbürgerlichen Rechte ausge-
formt und gesichert. Die individuelle Freiheit und die staatliche Ordnung stehen dabei in einem 
direkten Zusammenhang.

hemmer-Methode: Diese historische Einteilung der Grundrechte wurde im Laufe der Zeit von Seiten 
der Rechtsprechung und der Literatur fortentwickelt und genauer konkretisiert. Letztendlich lassen 
sich aber auch die heute aufgestellten einzelnen Grundrechtsfunktionen auf die drei klassischen 
Funktionen zurückführen.



Karte 3

I. Allgemeine Grundrechtslehren

Arten und Funktionen der Grundrechte

Die einzelnen Funktionen der Grundrechte sind mit Hilfe der Auslegung zu ermitteln. Das BVerfG 
vertritt dabei die sogenannte objektive Auslegungslehre, d.h. es stellt den Wortlaut und die Syste-
matik des Gesetzes vor die genetische und die historische Auslegung.
Die meisten Grundrechte stellen vor allem subjektive Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem 
Staat dar. Sie dienen dem Schutz des Einzelnen vor staatlichen Eingriffen und sollen die Individual-
sphäre garantieren.
Grundlegende Funktion der Gleichheitsrechte ist dagegen der Schutz vor Diskriminierung. Sie be-
wirken, dass ein bestimmtes grundrechtlich geschütztes Verhalten nicht Anknüpfungspunkt für eine 
negative Unterscheidung sein kann.

Gewähren die Grundrechte dem Bürger auch Leistungs- oder Teilhaberechte?



ANTWORT KARTE 3

Klassische Funktion der Grundrechte ist die Abwehr und der Schutz vor Diskriminierung. Aufgrund 
der sozialstaatlichen Prägung des Grundgesetzes bedingen die Grundrechte aber auch gewisse 
Ansprüche des Bürgers gegenüber dem Staat.
Diese Ansprüche können grundlegend in zwei verschiedene Gruppen unterteilt werden. Zum einen 
bestehen derivative Teilhaberechte, die einen Anspruch gewähren, in gleicher Weise an den staat-
lichen Leistungen beteiligt zu werden. Zum anderen gibt es die originären Teilhaberechte, die un-
mittelbar aus den Grundrechten ein Anspruch auf eine bestimmte staatliche Leistung bewirken (s. 
Hemmer/Wüst, StaatsR I, Rn. 87).
Die derivativen Teilhaberechte sind vor allem in den Bereichen von Bedeutung, in denen der Staat 
eine Monopolstellung innehat. Den Bürgern steht bereits aufgrund Art. 3 I GG ein Anspruch auf 
gleichartigen Zugang zu diesen staatlichen Einrichtungen zu. Eine Ungleichbehandlung ist nur bei 
Vorliegen eines sachlichen Grundes möglich, wobei an den Grund umso größere Anforderungen zu 
stellen sind, je mehr in die Grundrechtsverwirklichung durch eine Ungleichbehandlung eingegriffen 
würde (s. Hemmer/Wüst, StaatsR I, Rn. 88).
Problematisch ist aber, ob sich aus den Grundrechten ein einklagbarer originärer Individualanspruch 
des Bürgers gegenüber dem Staat ergeben kann. Die Grundrechte müssten dazu echte Leistungs-
ansprüche des Bürgers begründen können. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Grundge-
setz bewusst die Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips dem Gesetzgeber überlassen hat. Direkte 
Leistungsansprüche des Bürgers können sich im Regelfall daher i.d.R. auch nur aus den einfa-
chen Gesetzen ergeben. U.a. dann, wenn ohne die Annahme eines Anspruchs die Freiheitsgarantie 
der Grundrechte vollkommen leerzulaufen droht, können sich Leistungsansprüche auch aus den 
Grundrechten ergeben. U.a. dann, wenn ohne die Annahme eines Anspruchs die Freiheitsgarantie 
der Grundrechte vollkommen leerzulaufen droht, können sich Leistungsansprüche auch aus den 
Grundrechten ergeben (s. Hemmer/Wüst, StaatsR I, Rn. 89). Das BVerfG leitet bspw. aus Art. 2 I 
in Verbindung mit Art. 7 I GG ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat ab, ihre 
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schuli-
sche Bildung zu unterstützen und zu fördern.

hemmer-Methode: Bejaht man einen direkten Anspruch aus den Grundrechten, so ist weiter zu 
beachten, dass dieser Anspruch nur so weit bestehen kann, wie der Staat diesen überhaupt von 
seinen finanziellen Möglichkeiten her erfüllen kann. Die Leistungsansprüche stehen damit also unter 
dem „Vorbehalt des Möglichen“ und bestehen daher nur in relativierter Form.


